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Große Anfrage 
der Fraktion der CDU vom 08.10.2025 
und Mitteilung des Senats vom 04.11.2025 

Gefährdung durch Drohnen im Kontext Hybrider Angriffe auf kritische Infrastruktur im 
Land Bremen 

Vorbemerkung der fragenstellenden Fraktion: 
Hybride Angriffe umfassen eine Vielzahl von Methoden, die darauf abzielen, demokratische 
Staaten und ihre Gesellschaften zu destabilisieren. Sie reichen von Cyberattacken über Des-
informationskampagnen bis hin zu physischen Sabotageakten. Seit Beginn des russischen 
Angriffskrieges gegen die Ukraine sind solche Bedrohungen in Europa deutlich sichtbarer 
geworden. Auch in Bremen wird zunehmend über Drohnensichtungen im Umfeld kritischer 
Infrastruktur berichtet. 
 
Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz kommt es im Land Bremen mehr-
fach pro Woche zu Drohnenüberflügen über Häfen, Rüstungsstandorten und anderen sicher-
heitsrelevanten Objekten. Im jüngsten Verfassungsschutzbericht wird betont, dass insbeson-
dere russische Akteure mutmaßlich Interesse an Spionageaktivitäten im Bereich industrieller 
und militärischer Sicherheitseinrichtungen haben. In der öffentlichen Diskussion stehen des-
halb Fragen im Raum, wie Bremen auf diese Bedrohungslage reagiert, über welche techni-
schen und organisatorischen Abwehrmöglichkeiten die Polizei verfügt und wie die Zusam-
menarbeit mit Bundesbehörden und dem Landeskommando Bremen gestaltet ist. 
 
Hinweis: Aufgrund der Aktualität der Thematik einhergehend mit der akuten Bedrohungslage 
des Luftraums bitten wir um Beantwortung innerhalb der verkürzten Frist von drei Wochen 
gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft. 

Der Senat beantwortet die Große Anfrage wie folgt: 

1. Wie definiert der Senat den Begriff „Hybride Angriffe“ und welche Szenarien im  
Zusammenhang mit Drohnen werden darunter gefasst? 

 
Im aktuellen Kontext nutzt der Senat den Begriff der „Hybriden Bedrohungen“. Wenngleich 
sich bislang keine einheitliche Definition durchgesetzt hat, so stimmen die bestehenden De-
finitionsansätze in zentralen Punkten miteinander überein. Hybride Bedrohungen bezeichnen 
demnach den von einem fremden Staat ausgehenden, koordinierten Einsatz vielfältiger auf-
einander abgestimmter und ineinandergreifender Maßnahmen, die innerhalb einer überge-
ordneten Gesamtstrategie darauf abzielen, das gesamtgesellschaftliche und politische Ge-
füge eines anderen Staates nachhaltig zu stören.  
 
Die Nutzung besatzungsloser Luftfahrtsysteme (ULS), im regulären Sprachgebrauch Droh-
nen genannt, sind als eine der Maßnahmen im Kontext der Hybriden Bedrohungen zu ver-
stehen. Die Nutzung von Drohnen sind sowohl für die Spionage als auch die Sabotage ge-
eignete Tatmittel. Vorliegend ist allerdings davon auszugehen, dass Drohnen im Kontext der 
Hybriden Bedrohungen vor allem mit dem Ziel der Verunsicherung der Bevölkerung verwen-
det werden, um mittel- bis langfristig zu destabilisieren und das gesamtgesellschaftliche so-
wie politische Gefüge zu stören. 
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2. Liegt dem Senat ein Lagebild zu Hybriden Angriffen und Drohnennutzungen in 
Bremen vor? Falls ja, seit wann wird ein solches Lagebild erstellt und regelmäßig 
fortgeschrieben und von wem? Falls nein, warum nicht und ist die Erstellung in 
Planung? 

 
Unter Federführung des Bundesministeriums des Innern erstellt die Bundesregierung im Tur-
nus von zwei Wochen einen Lagebericht Hybride Bedrohungen, das jedoch als Verschluss-
sache (Verschlusssacheneinstufung Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch) einge-
stuft ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt erarbeiten zu-
dem derzeit ein gemeinsames Lagebild zum Thema „Hybride Bedrohungen“. Dem Senat liegt 
kein Lagebild zu Hybriden Bedrohungen explizit für das Land Bremen vor. 
 
Die Zuständigkeit für das als Verschlusssache eingestufte Lagebild „Tatmittel Drohne“ liegt 
seit dem 01.01.2025 beim Bundeskriminalamt, welches die Zulieferungen der Länder aggre-
giert und quartalsweise aufbereitet.  
 
 
3. Welche Behörden sind an der Erstellung des Lagebildes beteiligt und nach welchen 

Kriterien werden Vorfälle mit Drohnen erfasst und bewertet? 
 
An der Zulieferung für das Land Bremen ist neben den Polizeivollzugsbehörden das Landes-
amt für Verfassungsschutz im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit beteiligt. 
 
Nach welchen Kriterien Drohnenvorfälle erfasst und bewertet werden, orientiert sich daran, 
ob relevante Infrastruktur, Rüstungsunternehmen oder militärische Einrichtungen überflogen 
wurden. Sind diese durch verifizierbare Drohnensichtungen im Nahbereich und/oder auf dem 
Gelände betroffenen, erfolgt eine entsprechende Berichterstattung und die Steuerung an-
hand eines bundeseinheitlichen Meldebogens zur standardisierten Erfassung beim Bundes-
kriminalamt.  
 
 
4. Welche Erkenntnisse liegen dem Senat über die Art der jeweils eingesetzten Droh-
nen  

(z. B. Aufklärungs-, Foto- oder Spionagedrohnen) vor? 
Welche Informationen gibt es zu Größe, technischer Ausstattung und Herkunft die-
ser Drohnen? 

Bei den bisher detektierten Drohnen handelt es sich fast ausschließlich um konventionelle 
ULS des privatmarktführenden Unternehmens. Diese handelsüblichen ULS wurden in di-
versen unterschiedlichen Größen detektiert. Da nicht alle ULS sichergestellt, bzw. die Luft-
fahrzeugführenden angetroffen werden konnten, ist jedoch keine umfassende Beantwor-
tung möglich. Die bisher sichergestellten ULS waren alle mit Kameras unterschiedlicher 
Leistungen ausgestattet. 
 
Soweit es um die Darstellung weiterer Leistungsparameter geht, kann die Offenlegung der 
Beantwortung der Frage bei Kenntnisnahme durch Unbefugte neben den Interessen der 
Freien Hansestadt Bremen für die Bundesrepublik Deutschland nachteilig sein, da die Daten 
Rückschlüsse auf anteilig eingesetzte technische Fähigkeiten sowie bestehende Erkenntnis-
lagen der Sicherheitsbehörden zulassen. Die hierdurch erlangten Informationen sind geeig-
net Störerinnen oder Störer in die Lage zu versetzen, Handlungen gezielt anzupassen, Be-
weismittel zu verschleiern oder Ermittlungen zu unterlaufen. Aus diesem Grund wird ein Teil 
der Antwort auf die Frage 4 als Verschlusssache mit dem Verschlusssachengrad „Ver-
schlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft und der Bremischen Bürgerschaft 
gesondert übermittelt. 
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5. Über welche technischen Möglichkeiten verfügt das Land Bremen derzeit zur  

Erkennung, Beobachtung und erforderlichenfalls der Abwehr von Drohnen über 
kritischer Infrastruktur? 

 
Die Sicherheitsbehörden im Land Bremen verfügen derzeit über keine spezialisierte techni-
sche Befähigung zur Detektion, Identifizierung oder Abwehr von besatzungslosen Luftfahrt-
systemen. Die norddeutschen Länder haben sich auf Ministerebene verabredet, bei der Ent-
wicklung von Fähigkeiten in diesem Aufgabenfeld eng zu kooperieren und stehen hierfür im 
regelmäßigen Austausch. 
 
 
6. Welche Zuständigkeiten bestehen zwischen der Polizei im Land Bremen und dem  

Landeskommando Bremen bei der Abwehr von Angriffen durch Drohnen? 
 
Die Zuständigkeiten basieren auf den rechtlich definierten örtlichen und sachlichen Zustän-
digkeiten. Die Polizeivollzugsbehörden im Land Bremen haben die Aufgabe, Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Gebiets des Landes Bre-
mens abzuwehren.  
Das Landeskommando Bremen der Bundeswehr hat eine Zuständigkeit bei der Abwehr von 
Angriffen durch Drohnen nur im Geltungsbereich des Gesetzes über die Anwendung unmit-
telbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundes-
wehr und verbündeter Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen (UZwGBw). Zur militärischen 
Eigensicherung kann die Bundeswehr auf der Grundlage des UZwGBw den Luftraum über 
eigenen Liegenschaften sichern und Gefahren durch Drohnen abwehren.  
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben in Ihrem Beschluss zum 
Sicherheitspaket für Deutschland vom 24.10.2025 das Erfordernis einer engen Kooperation 
zwischen den Polizeien des Bundes und der Länder und der Bundeswehr festgestellt und die 
beabsichtigte Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine entsprechende Unterstützung 
durch die Bundeswehr begrüßt. 
 
a) In welcher Form findet eine Zusammenarbeit zwischen Polizei, Verfassungsschutz 

und Bundesbehörden statt? 
 

Die Zusammenarbeit zwischen den Bundes- und Landesbehörden erfolgt neben den hierfür 
eingerichteten Gremienstrukturen in hierfür eingerichteten Arbeitsgruppen sowie im Rahmen 
der gegenseitigen Unterstützung durch Amtshilfe. 
 
Der Polizeivollzugsdienst und die Verfassungsschutzbehörden kooperieren auf Grundlage 
ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und unter Beachtung des Trennungsgebotes eng mitei-
nander. Anlassbezogen finden behördenübergreifende Austauschformate im Rahmen des 
Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums zwischen den Polizeien so-
wie den Nachrichtendiensten von Bund und Ländern statt, um kurzfristig im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften einen schnellen Informationsfluss zwischen den beteiligten Akt-
euren sicherzustellen.   
 
Der Senat begrüßt die Absicht des Bundes, die rechtlichen, technischen und finanziellen Vo-
raussetzungen für eine wirksame Drohnendetektion und -abwehr auch durch die Sicherheits-
behörden von Bund und Ländern zu verbessern.  
 
Darüber hinaus hält es der Senat für zwingend erforderlich, dass der Bund sehr schnell poli-
zeiliche Fähigkeiten zur Detektion, Identifikation und Abwehr von Drohnen entwickelt und 
den Ländern – insbesondere im Rahmen der ergänzenden Ausstattung der Bereitschaftspo-
lizeien – zur Verfügung stellt, um hier eine bestmögliche Gefahrenabwehr zu ermöglichen. 
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b) Inwieweit bedarf es aus Sicht des Senats einer zusätzlichen Gesetzesgrundlage im  
Zusammenhang mit Drohnenabwehr? 

 
Die Polizei darf die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, soweit das Bremische Polizeigesetz die 
Befugnisse der Polizei nicht besonders regelt. Hierfür kann die Polizei unmittelbaren Zwang 
anwenden, wenn andere Zwangsmittel nicht in Betracht kommen oder keinen Erfolg verspre-
chen oder unzweckmäßig sind.  
Mit der anstehenden Novelle des Bremischen Polizeigesetzes beabsichtigt der Senat auch 
eine Ermächtigungsgrundlage zum Einsatz von technischen Mitteln zur Erkennung einer Ge-
fahr durch besatzungslose Luftfahrtsysteme sowie zur Einwirkung auf besatzungslose Luft-
fahrtsysteme zur Gefahrenabwehr vorzuschlagen. 
Darüber hinaus sieht der Senat derzeitig keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf auf 
Landesebene. 
Der Senat beabsichtigt zudem, gemeinsam mit dem Bund Möglichkeiten zu identifizieren, 
erhöhte Anforderungen an die Zulässigkeit des Besitzes und des Betriebs von besatzungs-
losen Luftfahrtsystemen zu normieren. 
 
 
7. Welche konkreten Maßnahmen hat der Senat bislang ergriffen, um Angriffen durch  

Drohnen im Land Bremen zu begegnen und welche weiteren Schritte sind geplant? 
 
Der Senator für Inneres und Sport steht im themenbezogenen Austausch mit den Innenmini-
sterien der Länder sowie Landes- bzw. Bundesbehörden. Zudem ist eine Beteiligung in un-
terschiedlichen Gremien/Arbeitsgruppen gewährleistet, um die Berücksichtigung der Bremer 
Interessen im Rahmen der nationalen Befassung mit der Thematik zu gewährleisten. Die 
Beschaffung einzelner Führungs- und Einsatzmittel zur Detektion und in definierten Einsatz-
anlässen auch Intervention wird geprüft.  
In den laufenden Überlegungen und der Abstimmung im Nordverbund bewertet der Senat 
hierbei alle Optionen. Dies kann sowohl technische Lösungen als auch den Einsatz von Luft-
beobachtern an besonders gefährdeten Objekten beinhalten. 
Im Rahmen von Amtshilfeersuchen konnte durch die Bundeswehr ein System zur Drohnen-
detektion bereitgestellt werden. Dieses wurde während der SAiL Bremerhaven 2025 sowie 
bei der Durchführung und Begleitung von Militärtransporten im September 2025 in Bremer-
haven eingesetzt, wodurch weitere Erkenntnisse erlangt werden konnten. 
 
 
8. Bei welchen konkreten Vorfällen in Bremen kam es in den vergangenen drei Jah-

ren zu Ermittlungen wegen Drohnensichtungen oder -einsätzen (Bitte jeweils den 
Zeitpunkt, den Ort und den vermuteten Hintergrund der Drohnensichtung ange-
ben)? 
Mit welchem Ergebnis wurden diese Ermittlungen abgeschlossen? 
 

Die Offenlegung der Beantwortung der Frage 8 kann bei Kenntnisnahme durch Unbefugte 
neben den Interessen der Freien Hansestadt Bremen für die Bundesrepublik Deutschland 
nachteilig sein, da die Daten Rückschlüsse auf anteilig eingesetzte technische Fähigkeiten 
sowie bestehende Erkenntnislagen der Sicherheitsbehörden zulassen. Die hierdurch erlang-
ten Informationen sind geeignet Störerinnen und Störer in die Lage zu versetzen, Handlun-
gen gezielt anzupassen, Beweismittel zu verschleiern oder Ermittlungen zu unterlaufen. Aus 
diesem Grund wird die Antwort auf die Frage 8 als Verschlusssache mit dem Verschlusssa-
chengrad „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft und der Bremischen 
Bürgerschaft gesondert übermittelt. 
  



 

Seite 5 von 5 

9. Inwieweit macht sich der Senat die Forderung des Bremer SPD-Fraktionsvorsitzen-
den, Mustafa Güngör, zu eigen, dass ein Drohnenabwehrzentrum in Bremen aufge-
baut werden soll? 

 
Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion der SPD in der Bremischen Bürgerschaft hat nicht 
gefordert, „dass ein Drohnenabwehrzentrum in Bremen aufgebaut werden soll“, sondern 
dass das Land Bremen im Rahmen einer effizienten Drohnenabwehrstrategie in die Maß-
nahmen des Bundes eingebunden wird und dass der Bundesminister des Innern das Land 
Bremen bei der Suche nach einem Standort für das geplante Drohnenabwehrzentrum des 
Bundes berücksichtigt wird. Diese Initiative wird vom Senat vollinhaltlich unterstützt. 

Beschlussempfehlung: 
Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) nimmt von der Antwort des Senats auf die Große An-
frage Kenntnis. 
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